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Sonderausgabe,  August 2021

Sehr geehrte Gampernerinnen!
Sehr geehrte Gamperner! 
Liebe Jugend!

Am 26. September 2021 finden in ganz 
Oberösterreich gleichzeitig die Land-
tags-, Gemeinderats- und Bürgermeis-
ter(innen)wahlen statt. Der Ausgang 
dieser Wahl beeinflusst das Gemeinde-
leben in den kommenden  
6 Jahren enorm. Als Bürgermeister 
bitte ich Sie daher, an diesen wichtigen 
Wahlen teilzunehmen und Ihr Wahl-
recht wahrzunehmen. 

Nähere Informationen zur Landtags-, 
Gemeinderats- und Bürgermeis-
ter(innen)wahl finden Sie auf diesem 
Flugblatt, auf unserer Homepage 
www.gampern.at und die Mitarbei-
terInnen am Gemeindeamt stehen 
gerne für Fragen zur Verfügung. 

Ihr Bürgermeister
Jürgen Lachinger

SPRENGEL 1  ·  08.00 – 15.00 Uhr 
Gemeindeamt Gampern 
Hauptstraße 14, 4851 Gampern 
Gampern, Genstetten, Siedling, 
Stein und Weiterschwang

SPRENGEL 2  ·  08.00 – 15.00 Uhr 
Veranstaltungszentrum 4kanter 
Ortsplatzstraße 3, 4851 Gampern
Baumgarting, Bergham, Fischham, Fischhamering, 
Hörgattern, Koberg, Oberheikerding, Pöring, 
Schwarzmoos, Unterheikerding und Zeiling 

SPRENGEL 3  ·  08.00 – 15.00 Uhr 
Veranstaltungszentrum 4kanter
Ortsplatzstraße 3, 4851 Gampern 
Bierbaum, Egning, Gallnbrunn, 
Haunolding, Hehenberg, Piesdorf, 
Stötten, Viehaus und Witzling

Neue Wahllokale 
und Wahlzeiten

ACHTUNG!
In der Volksschule 

und im Musikheim 

befindet sich kein 

Wahllokal mehr! 

Wahl 2021
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Wahllokale und Wahlzeiten
Nähere Informationen dazu sind auf der 
Vorderseite zu finden! 

Wahlberechtigung 
Aktiv wahlberechtigt ist, wer spätes-
tens am Tag der Wahl das 16. Lebens-
jahr vollendet und per 06. Juli 2021 
(Stichtag):
- Die österreichische  

Staatsbürgerschaft
- In der Gemeinde seinen  

Hauptwohnsitz hat und 
- Vom Wahlrecht nicht  

ausgeschlossen ist.
Personen die die oben angeführten 
Erfordernisse erfüllen, aber die Staats-
bürgerschaft eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union be-
sitzen, sind für die Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahl wahlberechtigt. Sie 
sind aber vom Wahlrecht zum Oö. Land-
tag ausgeschlossen! 

Wahlverständigung 
Anfang September wird die Amtliche 
Mitteilung – Wahlinformation zur Land-
tags-, Gemeinderats- und Bürgermeis-
ter(innen)wahl 2021 zugestellt. Bitte 
nehmen Sie die Wahlverständigung 
und einen amtlichen Lichtbildausweis 
zur Wahl mit, damit erleichtern, Sie 
die Wahlabwicklung am Wahltag. Die 
Rückseite kann als Wahlkartenantrag 
verwendet werden.

Wahlkarte 
Anspruch auf die Ausstellung einer 
Wahlkarte haben Wahlberechtigte, die 
am Wahltag verhindert sind, oder auf 
Grund von Bettlägerigkeit ihr Wahl-
recht nicht in ihrem zugeteilten 
Wahllokal in Gampern ausüben 
können. 
Wahlkarten können 
bis Mittwoch, 22. 
September 2021 
schriftlich (online 
oder mittels Antrags-
karte) und bis Freitag, 
24. September 2021, 
12.00 Uhr mündlich beantragt werden. 
Die Antragstellung für eine Wahlkarten 
kann persönlich, schriftlich oder online 
erfolgen (siehe Link)! 

Die Wahlkarten müssen bis zum Wahl-
schluss (Sonntag, 26. September 2021, 
15.00 Uhr) am Gemeindeamt Gampern 
eingelangt sein. Nähere Informationen 
erhalten Sie am Gemeindeamt oder 
unter www.gampern.at!

Kandidatenliste 
Die Kandidatenlisten der wahlwerben-
den Parteien für die Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahl sind an der digitalen 
Amtstafel öffentlich kundgemacht. Die 
digitale Amtstafel ist am Ortsplatz oder 
auf unserer Homepage www.gampern.at 
zu finden. 

Wahlergebnis 
Das Wahlergebnis von Gampern finden 
Sie am Wahltag ab ca. 19.00 Uhr online 
auf unserer Homepage. 

Hinweis für EU-Bürger 
EU-Bürger haben das Wahlrecht für die 
Gemeinde- und Bürgermeister/innen-
wahl in der Hauptwohnsitzgemeinde. 
Das Wählen mit Wahlkarte in einer an-
deren Gemeinde ist nicht möglich! Sen-
den Sie die Wahlkarte bitte als Brief-
wahl oder geben Sie diese bei unserem 
Gemeindeamt rechtzeitig ab!

Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeister(innen)wahl
Am Sonntag, 26. September 2021 finden in ganz Oberösterreich die 
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister(innen)wahl statt.

www.wahlkartenantrag.at →


